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3.6.3  Die Hausordnung  
 
Die Hausordnung ist für alle Bewohner /innen der Marchstei Betreutes Wohnen AG ab 1.6.2016 gültig. 
Für das Zusammenleben sind Regeln notwendig. Die Hausordnung wird von Zeit zu Zeit miteinander 
besprochen. Jede Person akzeptiert mit ihrer Unterschrift diese Abmachungen. Diese sind verbindlich, 
und schützen die individuellen Bedürfnisse und die Interessen der Gemeinschaft. Wir legen Wert auf 
ein gutes Miteinander, gegenseitigen Respekt und die Achtung der Privatsphäre.  
 
Persönliche Lebensmittel 
Lebensmittel können Sie im Küchenschrank gelagert werden. Sie entsorgen verfallene Lebensmittel 
sachgerecht. Wir behalten uns Kontrollen vor. 
 
Verbindlichkeit beim „Ämtliplan“ 
Das Zusammenwohnen beinhaltet, dass Sie, sofern Sie dazu fähig sind, sich an verschiedenen Auf-
gaben beteiligen. Der Ämtliplan regelt die Häufigkeit und die Art und Weise der Aufgaben. Sind Sie 
verhindert, so suchen Sie prompt eine Person, welche Ihr Ämtli übernimmt. 
 
Ordnung und Sauberkeit in öffentlichen Räumen 
Das Wohnzimmer, die Küche, das Bad, das WC und der Korridor sollen sauber und aufgeräumt hin-
terlassen werden. Im Haus tragen Sie Hausschuhe. Die Strassenschuhe gehören an ihren bezeichne-
ten Platz. Die Türen sind zu schliessen. Vorsicht: Zwei Katzen gehören zum Marchstei.  
 
Bewohnerzimmer: 
Die Bewohnerzimmer sind grundsätzlich Privatbereich. Dieser wird vom Betreuungspersonal entspre-
chend respektiert. 
Folgende Ausnahmen gelten diesbezüglich: 

 Zimmerkontrollen  siehe Punkt „Ordnung und Sauberkeit im eigenen Zimmer“ 

 Das Zimmer kann jederzeit vom Betreuungspersonal betreten werden, wenn eine betreuungs- 
oder bewohnerrelevante Situation dies erfordern sollte.   

 
Ordnung, Sauberkeit im eigenen Zimmer 
Sie sorgen für Ordnung im eigenen Zimmer. Zimmerkontrollen werden angekündet, und finden regel-
mässig statt. Das Betreuungsteam kann Sie auffordern, die Ordnung zu beachten. Ausnahmen zur 
Reinigung des eigenen Zimmers sind mit dem Betreuungsteam abzusprechen und werden verbindlich 
geregelt. Schäden an Ihrem Zimmer oder ein Verlust des Haus- und Zimmerschlüssels, werden Ihnen 
nach Aufwand in Rechnung gestellt. 
  
Radio hören und Fernsehen im eigenen Zimmer 
Wichtig dabei ist, dass Sie die Lautstärke so einstellen, dass niemand gestört ist. Oder Sie nutzen 
diese Medien mit Kopfhörer. Mitbewohner sollen bei zu hohem Lärmpegel den Lärmverursacher  auf 
die Störung aufmerksam machen.  
 
Nachtruhe 
Die Nachtruhe ist von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr festgelegt. Sie öffnen und schliessen die Türen, benützen 
die öffentlichen Räume möglichst leise, damit niemand gestört ist. 
 
Rauchen in den Häusern  
Rauchen ist im Freien oder im Fumoir im Haus 1 erlaubt. Es stehen Aschenbecher für Zigarettenkip-

pen zur Verfügung. Es besteht Kerzen- und Rauchverbot im Haus. Rauchmelder sind installiert. Bei 

Zuwiderhandlung und irrtümlichen Alarm der Feuerwehr hat der Bewohner, beziehungsweise, 

dessen gesetzlicher Vertreter, die anfallenden Kosten der Feuerwehr zu übernehmen. 

http://www.visualhaus.ch/marchstei/wordpress
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Aktivitäten und Mitsprache in der Wohngemeinschaft Betreutes Wohnen 
Verschiedene Angebote unterstützen das gemeinsame Leben, das Wohnen und die Pflege von sozi-
alen Kontakten  siehe Betreuungskonzept. Die monatliche Bewohnersitzung ist ein verbindlicher 
Anlass. Hier werden Alltagsprobleme diskutiert. Sie können dabei Ideen zur Alltagsgestaltung und zum 
Zusammenleben einbringen. 
 
Beziehungen innerhalb der Wohngemeinschaft pflegen 
Solche Partnerschaften sollen diskret gepflegt werden.  
 
Besuche 
Besuch ist erlaubt, wenn eine Betreuungsperson im Haus anwesend ist. Ein Besuch soll beim Personal 
angemeldet werden.  
 
Alkohol und Drogen 
Auf dem Areal und in allen Räumlichkeiten vom Marchstei dürfen kein Alkohol und keine Drogen auf-
bewahrt und konsumiert werden. 
 
Energie sinnvoll nutzen 
Wir tragen Mitverantwortung zum Schutz der Ressourcen unserer Umwelt. Deshalb ist in der Heizpe-
riode stets kurz, regelmässig, während 10 Minuten, das Zimmer zu lüften, danach wieder zu schlies-
sen. Jedes Fenster, das gegen Westen gerichtet ist, soll vor dem Verlassen des Zimmers im Sommer 
und Winter geschlossen sein. Das verhindert ein Hineinregnen. Wenn Sie als letzte Person den Raum 
verlassen, haben Sie stets das Licht zu löschen.  
 
Ausleihen von Geld 
Wir empfehlen kein Geld zu borgen noch ausleihen. Die Heimleitung haftet nicht bei einem Verlust von 
Geld. Diebstahl kann polizeilich angezeigt werden. 
 
Wäsche  
Die Privatwäsche wird im Haus 1 intern gereinigt. Ausnahmen können vereinbart werden. Im Haus 2 
und 3 kann die Waschmaschine, die Waschküche gemäss den Vorgaben benutzt werden. 
 
Das Verfahren bei Übertretungen 
Das Betreuungsteam führt Kontrollen bezüglich Sauberkeit und Ordnung durch und spricht allenfalls 
Mahnungen aus. Jedes Versäumnis oder Zuwiderhandeln besprechen wir mit Ihnen. Wir legen Wert 
auf individuelle Veränderungsprozesse und planen mit Ihnen Optimierungsmassnahmen. 
Tritt trotz Mahnung keine Besserung ein, so kann die Heimleitung einen Verweis aussprechen und die 
verantwortlichen Personen (Versorger, Verwaltungsrat) darüber informieren. Die Heimleitung kann bei 
massiven Verstössen weitere Schritte - bis zur Kündigung - veranlassen. 

 
 
 
Feuerthalen, den ………. 
 
 
 
 

 
Der Bewohner: ……………..………………… Die Betreuerin: .…….…..………………...…………… 
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